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ene wurde , oder dieſes ſchon bei der Uebernahme der Verbind —

Re⸗ lichkeit im Umlauf war .

ner So lange das geſetzliche Zahlungsmittel aus —

bar ſchließlich in aus gepraͤgten edlen Metallen

hr⸗ beſteht , gibt es nur eine Regel fuͤr das Verfahren der

en. Regierung , daß ſie naͤmlich wie die Zinſen , ſo auch die

Kapitalruͤckzahlungen , zu denen ſie ſich verbindlich gemacht
hat , in Muͤnzen von gleichem Schrot und Korne leiſte ,

be⸗ in welchen die Anlehen erhoben worden . Erfolgt eine Ver⸗

aͤnderung im Muͤnzfuße ; ſo gebietet die Gerechtigkeit , die
der neue Muͤnze nach Feingehalt und Gewicht bei Zins - und

' er⸗ Kapital - Zahlungen auf die alte zu reduciren .

gen

wie

der Von der Befriedigung der Staatsgläubiger nach Einführung eines
ild⸗ papiergeldes und deſſen allmähliger Depreciation insbeſondere .
hen

des Wenn nach Entſtehung einer Schuld ein Pa⸗

en , piergeld in Umlauf geſezt wird , ſo laͤge hierin an

en ,
ſich und unter der Vorausſetzung , daß die Regierung daſſelbe

jen. auf dem Gleichwerthe mit dem abgeloͤsten Circulationsmittel
41

lche zu erhalten im Stande ſey, keine
Verletzung der allgemeinen

77
irch Grundſaͤtze der Gerechtigkeit . Allein , abgeſehen von dem

ge⸗ Einfluß , den , wie wir im dritten Kapital dargethan ,

108 alle Papiercreationen , auf welchem Theile des allgemeinen

wie
Marktes ſie erfolgen moͤgen , auf den Preis der edlen

der Mettalle ausuͤben 5) , ſo iſt eine Depreciation des

nen Papiergeldes gegen edle Metallen die natuͤrliche und

gewoͤhnliche Folge derſelben Urſachen , die einen Ueber —

ten gang der Creditzettel in Papiergeld oder die neue Ausgabe

rnd eines ſolchen veranlaſſen .

der 85
) Kap . 3. 6. 9.
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Was hier die treue Erfüllung der gegen die Staats —

glaͤubiger eingegangenen Verbindlichkeiten erfodert , iſt klar .

Man muß ſich huͤten , durch die Einfuͤhrung eines Papier —

geldes ihre Rechte zu gefaͤhrden , und wenn der Schritt

geſchehen iſt , die Depreciation moͤglichſt zu verhindern ſuchen .

Allein was ſoll geſchehen , wo die Depreciation einmal

eingetreten war , und man auf den guten Weg zuruͤck —

kehren will ?

Soll man alsdann den , waͤhrend der Periode der Deprecia —

tion , durch die im Laufe derſelben geleiſteten

Zahlungen den Staatsglaͤubigern zugefuͤgten Schaden ver⸗

guͤten?
Wo auch noch , nach einer Periode der Zerruͤttung des

Geldweſens , die Ruͤckkehr einer beſſern Zeit erlaubte , zur

Heilung des Uebels zu ſchreiten , eine Liquidation des

Schadens , der durch den Gebrauch eines deprecirten Pa —

piers , bei der Tilgung aͤlterer , in beſſerm Gelde contrahirten

Verbindlichkeiten , jedem Gläubiger zugefuͤgt worden war ,

hat man noch niemals verſucht . Der Staatsglaͤubiger ,

der in einer ſolchen Periode die Zahlung der Zinſen oder

eines Kapitals in dem entwertheten Gelde annehmen mußte ,

theilt das gleiche Schickſal mit allen Glaͤubigern .

Man kann das Ungluͤck, das eine ſolche einmal vollzo —

gene Maaßregel verbreitet , wie wir bereits darzuthun

Gelegenheit gehabt , nur beklagen , aber einer Klaſſe von

Beſchaͤdigten gegenuͤber nicht wieder mit Opfern gut —

machen , die man von Andern , welche zum Theil gleiche Be —

ſchaͤdigungen erlitten haben , mittelſt der Beſteuerung erhebt .

Allein es fraͤgt ſich weiter , was man in dem Augenblick ,
da man den Willen und die Kraft hat , die Circulation

wieder zu ordnen , den Staatsglaͤubigern fuͤr die Zukunft

ſchuldig iſt . Das Recht iſt auch in dieſer Beziehung un —

zweifelhaft .
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Hat die Unterbrechung nur kurze Zeit gedauert , und iſt

die Depreciation unbedeutend , ſo kann keine Ruͤckſicht ab —

halten , im Verhaͤltniß zu den Staatsglaͤubigern die Zah —

lungen in dem naͤmlichen Gelde wieder aufzunehmen , in

welchem die gegen ſie uͤbernommene Verbindlichkeit aus⸗

druͤcklich oder ſtillſchweigend feſtgeſetzt wurde .
Je bedeutender die Depreciation der geſetzlichen Zahlungs —

mittel und je laͤnger ihre Dauer war , deſto weniger
erfuͤllt aber die Ruͤckkehr zum urſpruͤnglichen Zahlungsmittel

ihren Zweck , der allein darin beſtehen kann , dem Darleiher
den gleichen Werth zuruͤck zu erſtatten , den er dargeliehen .

Dieſer Zweck wird naͤmlich in jedem Falle verfehlt , wo

der urſpruͤngliche Beſitzer einer Staatsſchuldverſchreibung
in der Periode des zerruͤtteten Zuſtandes der Circulation ,

ohne Hoffnung der Ruͤckkehr des deprecirten Zahlungs —

mittels auf den urſpruͤnglichen Werth , ſeiner Effecten ſich

entledigte . Er hat nur einen , dem Zinſengenuß in ſchlechtem

Gelde entſprechenden Gegenwerth erhalten ; er hat den

Verluſt getragen , den ihm Niemand erſetzt , und die Ruͤckkehr

zum urſpruͤnglichen Zahlungsmittel nutzt dem Kaͤufer ,

der einen Mehrwerth erhaͤlt , wofuͤr er nichts geleiſtet hat .

Die Leichtigkeit des Umſatzes der Staatspapiere bewirkt ,

daß hierin die Verhaͤltniſſe der Staatsglaͤubiger ſehr ver —

ſchieden von den Verhaͤltniſſen der Privatglaͤubiger ſind .

Schon in ruhigen Zeiten iſt jener Umſatz ſehr lebhaft ,
und ſeine Lebhaftigkeit nimmt zu , in einem Zuſtande der

Verwirrung , der Kaͤufer und Verkaͤufer in ſteter Bewegung

durch Furcht und Hoffnung haͤlt.

Viele Staatsglaͤubiger werden durch den Verluſt eines

Theiles ihres Einkommens , in Folge der Depreciation des

Papiergeldes ſelbſt , in die Nothwendigkeit verſetzt , ſich ihrer

herabgewuͤrdigten Schuldſcheine zu entaͤuſſern , und wenige

Jahre genuͤgen , um einen großen Theil der Staatsſchuldſcheine
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aus den Haͤnden derjenigen zu bringen , die ſich im Augen —

blick der eingetretenen Verwirrung im Beſitze derſelben

befanden .

Wenn dieſe Betrachtungen erklaͤren , warum die Ver —

bindlichkeiten gegen die Staatsglaͤubiger uͤberall , wo man

dieſelben in einer langen Reihe von Jahren in einem

deprecirten Gelde befriedigte , bei der Ruͤckkehr zu dem

urſpruͤnglichen Zahlungsmittel , nicht zugleich auf ihren

urſpruͤnglichen Werth zuruͤckgefuͤhrt zu werden pflegen , ſon⸗

dern gewoͤhnlich nur Maaßregeln zu einiger Verbeſſerung der

Lage der Staatsglaͤubiger getroffen werden ; ſo ſind jene

Betrachtungen um ſo geeigneter , vor dem erſten Schritte

zu der Verletzung ihrer Rechte zuruͤckzuſchrecken .

Man wird uͤbrigens in jenen Faͤllen um ſo weniger , die

Depreciation der aͤltern Verbindlichkeiten als eine einmal

geſchehene Sache betrachtend , dieſe Verbindlichkeiten nur in

dem herabgeſetzten Werthe zu erfuͤllen fortfahren , ſondern

ſich um ſo mehr fuͤr verbunden halten , die Staatsglaͤubiger in

dem urſpruͤnglichen Gelde , oder wenigſtens in einem dem⸗

ſelben ſich annaͤhernden Verhaͤltniſſe , zu befriedigen , wenn

man in der Periode der Depreciation Zuſicherungen gegeben

hat , welche die Hoffnung erregten , daß der Glaͤubiger

zuletzt doch noch zu einer Zahlung in beſſerem Gelde ge—

lange , und die daher auf den Curswerth der Staats —

Schuldſcheine einen guͤnſtigen Einfluß auszuuͤben geeignet

waren .

15.

Von der Befriedigung der Staatsgläubiger, welche in einem depre⸗

cirten Papiere Kapitalien dargeliehen haben , insbeſondere .

Daß die Forderungen der Staatsglaͤubiger ,
die in einem depreeirten Papiergelde urſpruͤng —
lich zahlbar waren , bei der Ruͤckkehr zu dem ausſchließ⸗
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